
                
 
CE-Kennzeichnung nach Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU 
         
 
 
im Unternehmen: 
 
Suchy Messtechnik 
Garnsdorfer Hauptstraße 116 
09244 Lichtenau 
 
 
Druckmessgeräte (mechanische Manometer und Drucksensoren) der Firma Suchy 
Messtechnik fallen als „Druckhaltende Ausrüstungsteile“ mit einem Druck > 0,5 bar 
unter die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und müssen die Anforderungen dieser 
Richtlinie erfüllen. 
 
Wir haben bei der Konformitätsbewertung grundsätzlich Fluide der Gruppe 1 
betrachtet. 
 
Unsere Druckmessgeräte mit Rohrfedermessglied werden entsprechend der 
Europäischen Norm EN 837 Teil 1 gefertigt und nach dieser Druckgeräterichtlinie ab 
einem Messbereich von 200 bar mit dem CE-Kennzeichen versehen. 
 
Druckmessgeräte mit Kapsel-, Platten- oder Rohrfedermessglied nach EN 837-1 und 
-3, mit einem Messbereich > 0,5 bar und < 200 bar, die nach der Druckgeräterichtlinie 
unter den Artikel 3 Absatz 3 fallen, dürfen keine CE-Kennzeichnung entsprechend 
der Druckgeräterichtlinie erhalten. 
 
Unsere Drucksensoren werden unabhängig vom Messbereich immer mit den CE-
Kennzeichen versehen, da diese neben der Druckgeräterichtlinie auch der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU unterliegen. 
 
 
 
 
  
 
 

                                                                                   
Lichtenau, 26.01.2016     Frank Suchy, Geschäftsinhaber
      


